
1

Samtgemeinde Bersenbrück Bersenbrück, den 27.01.2022.

Fachdienst III: Bauen, Planen, Umwelt

Beschlussvorlage Samtgemeinde Vorlage Nr.: 2822/2022

Änderung des Landesraumordnungsprogramms des Landes
Niedersachsen

Beratungsfolge:

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr.

Ausschuss für Bauen und Umwelt 09.02.2022 öffentlich Vorberatung
Samtgemeindeausschuss 02.03.2022 nicht öffentlich Entscheidung

Ursprünglicher Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen hinsichtlich der Änderungen des
Landesraumordnungsprogramms des Landkreises Osnabrück zur Kenntnis.
Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, zeitnah Initiativen zur Erarbeitung von
Grundlagen für die zukünftige Planung am Flächennutzungsplan vorzubereiten. Der
Ausschuss ist über die Aktivitäten kontinuierlich zu informieren.

Geänderter Beschlussvorschlag lt. Sitzung vom 09.02.2022:
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen hinsichtlich der Änderungen des
Landesraumordnungsprogramms des Landkreises Osnabrück zur Kenntnis.
Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, zeitnah Initiativen zur Erarbeitung
von Grundlagen für die zukünftige Planung vorzubereiten. Der Ausschuss ist
über die Aktivitäten kontinuierlichen zu informieren.

Sachverhalt:
Zurzeit wird die Beteiligung der Kommunen zur Änderung des
Landesraumordnungsprogramms Niedersachsen durchgeführt. In der Sitzung
werden zu den einzelnen Änderungspunkten Erläuterungen gegeben.
Auswirkungen auf die zukünftige Planung innerhalb der Samtgemeinde Bersenbrück
werden dabei geänderte Festsetzungen zur Steuerung von Vorranggebieten
Windenergie aber auch Vorgaben zur Freiflächenphotovoltaikanlagen haben. Auch
hierzu werden in der Sitzung nähere Erläuterungen gegeben.

Da auch die Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms durch den
Landkreis Osnabrück ansteht, bleibt abzuwarten, welche Punkte hier in der
Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms aufgenommen und spezifiziert
werden, um dann die Auswirkungen auf die Flächennutzungsplanungen der
Samtgemeinde Bersenbrück abschließend beurteilen zu können.

Gleichzeitig sind im Bereich der Samtgemeinde Bersenbrück Projektentwickler aktiv,
die hinsichtlich der Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen aber auch
an Investitionen im Bereich von Freiflächen-PV-Anlagen Gespräche führen.
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1. Finanzielle Auswirkungen
Nein
Ja

2. klima- und nachhaltigkeitsrelevante Auswirkung
Nein
Ja

Begründung:

3. gleichstellungspolitische Auswirkung
Nein
Ja

Begründung:

Beteiligte Stellen:

Gez. Wernke gez. Heidemann
(Samtgemeindebürgermeister) (Fachdienstleiter III)


